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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §19 Abs1

Rechtssatz

Entscheidend für die Annahme eines Zu usses von Gesellschafter-Geschäftsführerbezügen bereits mit deren Fälligkeit

ist nach der Rechtsprechung des VwGH das Vorliegen eines beherrschenden Ein usses des Gesellschafter-

Geschäftsführers auf die schuldnerische Gesellschaft über deren Gesellschafterversammlung (vgl. VwGH 30.10.2014,

2012/15/0143) und damit ein besonderes Naheverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner. Der

Mehrheitsgesellschafter, der auch Gläubiger der Gesellschaft ist, hätte es sonst in der Hand, den Gewinn der

Gesellschaft zu kürzen, ohne die entsprechenden Beträge selbst versteuern zu müssen (vgl. VwGH 30.11.1993,

93/14/0155). Aus welchen Umständen sich ein solcher beherrschender Ein uss auf die Gesellschaft ergibt, ist nicht

wesentlich. Bei Fehlen einer eigenen Mehrheitsbeteiligung kann sich ein beherrschender Ein uss eines Gesellschafters

und Gläubigers auch aus einem Naheverhältnis zu anderen Anteilsinhabern ergeben, womit sich insgesamt ein

entsprechendes Stimmgewicht in der Gesellschafterversammlung ergibt (vgl. VwGH 30.10.2014, 2012/15/0143).
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